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T 718/90 

Sachverhalt und Antrãge 

Nit Zwischenentscheidung liii Sinne von Artikel 106 (3) EPU 

vom 4. Juli 1990 hat die Einspruchsabteilung das 

angefochtene europâische Patent in geàndertem Umfang 

aufrechterhalten (Art. 102 (3) EPU). 

Am 3. September 1990 hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) unter gleichzeitiger Entrichtung der 

BeschwerdegebUhr Beschwerde eingelegt. Sie unterlieB es 

aber, ihre Beschwerde innerhaib der Frist gemãB 

Artikel 108, Satz 3 EPU zu begründen. 

Mit Schreiben voin 23. April 1991 hat die Geschäftsstelle 

der Beschwerdekanuuern die Beschwerdeführerin auf das 

Fehlen der Beschwerdebegründung und auf die voraus-

sichtliche Verwerfung der Beschwerde aufinerksam geinacht. 

Die Einsprechende hat jedoch weder zu dein Schreiben der 

Geschäftsstelle Stellung genommen, noch die Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand beantragt. 

Entscheidungsgründe 

Da eine BeschwerdebegrUndung innerhaib der gemäB Artikel 108 in 

Verbindung mit Regel 78 (3) EPU vorgesehenen Frist nicht 

eingegangen ist, inuB die Beschwerde gemãB Regel 65 (1) EPU als 

unzulãssig verworfen werden. 

03497 	 .1... 



2 
	

T 718/90 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulàssig verworfen. 

-. Der Geschãftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 C.T. Wilson 
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